


         = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SPE1 _ Einmal-Kolon-Dekompressionssonden

Produktnummer
Bestellnummer

Form Merkmale ø Tubus Länge VE

SPE1-C2-80-055
501714

Kolon descendens Sonde, röntgendicht, 12 F-Führungs-
katheter in 100 cm Länge

8 mm 55 cm 1

SPE1-C2-80-110
501715

Kolon transversum Sonde, röntgendicht, 12 F-Führungs-
katheter in 200 cm Länge

8 mm 110 cm 1

SPE1-C2-80-130
501716

Kolon ascendens Sonde, röntgendicht, 12 F-Führungs-
katheter in 300 cm Länge

8 mm 130 cm 1

SPE1 / SPE2 _ Sprühkatheter

Produktnummer
Bestellnummer

Form Merkmale ø Tubus Länge VE

SPE1-B6-18-120
501847

Broncho Einmal-Sprühkatheter 1,8 mm 120 cm 10

SPE1-C6-18-220
501718

Kolon Einmal-Sprühkatheter 1,8 mm 220 cm 10

SPE2-B6-18-120
501846

Broncho Wiederverwendbarer Sprühkatheter 1,8 mm 120 cm 1

SPE2-C6-18-220
501745

Kolon Wiederverwendbarer Sprühkatheter 1,8 mm 220 cm 1

MIS1 / SPE1 _ Einmal-Spülkatheter

Produktnummer
Bestellnummer

Form Merkmale ø Tubus Länge VE

SPE1-B5-18-120
501841

Broncho Spülkatheter, LL-Ansatz 1,8 mm 120 cm 5

SPE1-B5-21-120
501842

Broncho Spülkatheter, LL-Ansatz 2,1 mm 120 cm 5

MIS1-Lavage
500935

- Spülansatz für Arbeitskanal, LL-Ansatz 3 mm 20 cm 10
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Spezialprodukte und Zubehör



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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MIS
Spezialprodukte und Zubehör

Einmal-Zytologiebürsten mit Handgriff

Produktnummer
Bestellnummer

Form Merkmale ø Bürste ø Tubus Länge VE

WS0372512 Bronchoskopie Handgriff, 1-lumig, 
distales Schutz-
kügelchen

2,5 mm 1,8 mm 120 cm 10

WS0373022 Coloskopie Handgriff, 1-lumig, 
distales Schutz-
kügelchen

3,0 mm 2,2 mm 220 cm 10

WS0373016 Gastroskopie Handgriff, 1-lumig, 
distales Schutz-
kügelchen

3,0 mm 2,2 mm 160 cm 10
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Die perfekte Ergänzung



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

		  _ Einmal-Biopsieventile

Produktnummer Form Merkmale VE

00711135 Biopsieventil Economy, für Olympus und Fujinon (ab G5-Serie) 100

00711136 Biopsieventil Economy, für Pentax 100

00711138 Biopsieventil ERCP, für Olympus und Fujinon (ab G5-Serie), steril 25

		  _ Einmal-Biopsieventile mit Spülansatz

Produktnummer Form Merkmale Länge
Spülansatz

VE

00711133 Biopsieventil Mit Spülansatz, für Olympus und Fujinon (ab G5-Serie) 30,5 cm 50

00711137 Biopsieventil Mit Spülansatz, für Pentax 30,5 cm 50

		  _ Einmal-Videokapsel-Applikator

Produktnummer Merkmale ø Tubus Länge VE

00711144 Für Kapsel-Endoskopie 2,5 mm 180 cm 3

		  _ Einmal-Direktabsaugeinheit

Produktnummer Merkmale VE

00711511 Für Pentax 5

00711513 Für Olympus und Fujinon (ab G5-Serie), mit Y-Ansatz 5
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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		  _ Einmal-Endoskop-Overtubes

Produktnummer Funktion Aussen-ø
Endoskop

Aussen-ø
Overtube

Innen-ø
Overtube

Länge VE

00711146 Oesophagus 8,6 - 10 mm 19,5 mm 16,7 mm 25 cm 1

00711147 Oesophagus 10 - 11,7 mm 19,5 mm 16,7 mm 25 cm 1

00711148 Gastrum 8,6 - 10 mm 19,5 mm 16,7 mm 50 cm 1

00711149 Gastrum 10 - 11,7 mm 19,5 mm 16,7 mm 50 cm 1

		  _ Einmal-Bergenetze

Produktnummer Funktion ø Tubus Länge Größe Netz VE

00711057 Fremdkörperbergung, Pädiatrie 1,8 mm 160 cm 20 x 45 mm 5

00711150 Fremdkörperbergung, Polypen 2,5 mm 230 cm 30 x 60 mm 5

00711152 Fremdkörperbergung, Standard 2,5 mm 350 cm 30 x 60 mm 5

00711162 Fremdkörperbergung, Standard (steril) 2,5 mm 230 cm 30 x 60 mm 5

00711165 Fremdkörperbergung, Maxi (steril) 3,0 mm 230 cm 45 x 75 mm 5

		  _ Einmal-Bergenetze Platinum

Produktnummer Funktion ø Tubus Länge Größe Netz VE

00711155 Bergung von Nahrungsboli 2,5 mm 160 cm 40 x 55 mm 5

00715060 Fremdkörperbergung, Universal (steril) 2,5 mm 230 cm 40 x 55 mm 5

00715150 Fremdkörperbergung, Polypen 3,0 mm 230 cm 40 x 55 mm 5



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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		  _ Einmal-Injektionsnadeln

Produktnummer Merkmale ø Nadel Nadelhub ø Tubus Länge VE

00711811 Für die Sklerosierung, Metall-
spirale, LL-Anschluss, 1-lumig, 
atraumatischer Metallkopf

0,5 mm 5 mm 2,5 mm 230 cm 5

		  _ Einmal-Polypenfallen

Produktnummer Merkmale VE

00711099 2 herausnehmbare Siebschubladen, mit Sichtfenster,
Ansatzstücke zum Anschluss an Absaugpumpe und Endoskop

25

Einmal-Endoskop-Protektoren

Produktnummer Funktion ø Innen ø Aussen Länge VE

00711621 Protektor für Endoskopdistalspitze, klein,
für Endoskope mit einem Durchmesser < 5 mm

3 - 7 mm 4 cm 14 cm 50

00711622 Protektor für Endoskopdistalspitze, groß,
für Endoskope mit einem Durchmesser > 5 mm

7 - 18 mm 4 cm 14 cm 50

Einmal-Zytologiebürste

Produktnummer Merkmale ø Bürste ø Tubus Länge VE

00711401 Für die Bronchoskopie, Handgriff, 1-lumig,
distales Schutzkügelchen

3,0 mm 1,8 mm 120 cm 20



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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Einmal-Beißringe

Produktnummer Merkmale ø Innen VE

00712804 Maxi, weiß, mit Dental-Retention, Gummi-Kopfband, latexfrei 20 mm 100

00712808 Pädiatrie, gelb, ohne Dental-Retention, Gummi-Kopfband, latexfrei 12,6 mm 25

00712809 Intermediate, grün, ohne Dental-Retention, Gummi-Kopfband, latexfrei 16 mm 100

Einmal-Reinigungsbürsten

Produktnummer Merkmale ø Bürste 
Arbeitskanal

ø Bürste
Einlassventil

ø Tubus Länge VE

Standard Brush
00711601

1 Bürstenkopf,
für Arbeitskanal-ø > 2 mm

5 / 7 mm - 1,7 mm 230 cm 50

Gemini Brush
00711607

2 Bürstenköpfe,
für Arbeitskanal-ø > 2 mm

5 / 7 mm - 1,7 mm 230 cm 50

Double Header
00711609

2 Bürstenköpfe,
für Arbeitskanal-ø > 2 mm

5 / 7 mm 10 mm 1,7 mm 230 cm 50

Small Wonder
00711617

1 Bürstenkopf,
für Spülkanal Pentax und Bougies
ab Innen-ø 1 mm

2,25 mm - 0,5 mm 230 cm 15

















Fax-Bestellschein
Fax-Hotline: 0 91 93 / 6 39 19-99

	 Kundenadresse

Kunden-Nr.:

Klinik / Praxis:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Einkaufsgemeinschaft:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Straße:

PLZ / Ort:

Ort / Datum

medwork medical products and services GmbH  I  Am Aischpark 12  I  91315 Höchstadt/Aisch  I  Germany  I  Tel.: 0 91 93 / 6 39 19-0  I  Fax: 0 91 93 / 6 39 19-99  I  contact@medwork.eu  I  www.medwork.eu

Produktnummer
Bestellnummer

Menge Preis / St.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind in unserem Katalog und im Internet unter www.medwork.eu/agb einsehbar.

	 Abweichende Lieferadresse

Klinik / Praxis:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ / Ort:

Unterschrift / Stempel
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	 Umrechnungstabelle _ Kanülen und Kathetermaße

Gauge (G) ø außen Inch

35 	 0,13 mm 	 0,005

34 	 0,18 mm 	 0,007

33 	 0,20 mm 	 0,008

32 	 0,23 mm 	 0,009

31 	 0,25 mm 	 0,010

30 	 0,30 mm 	 0,012

29 	 0,33 mm 	 0,013

28 	 0,36 mm 	 0,014

27 	 0,41 mm 	 0,016

26 	 0,46 mm 	 0,018

25 	 0,51 mm 	 0,020

	 0,53 mm 	 0,021

24 	 0,56 mm 	 0,022

23 	 0,64 mm 	 0,025

22 	 0,71 mm 	 0,028

21 	 0,81 mm 	 0,032

20 	 0,89 mm 	 0,035

	 0,97 mm 	 0,038

19 	 1,07 mm 	 0,042

18 	 1,27 mm 	 0,050

17 	 1,50 mm 	 0,059

16 	 1,65 mm 	 0,065

15 	 1,83 mm 	 0,072

14 	 2,11 mm 	 0,083

13 	 2,41 mm 	 0,095

12 	 2,77 mm 	 0,109

11 	 3,05 mm 	 0,120

10 	 3,40 mm 	 0,134

9 	 3,76 mm 	 0,148

8 	 4,19 mm 	 0,165

7 	 4,57 mm 	 0,180

6 	 5,16 mm 	 0,203

Charrière (CH) French (F) ø außen Inch

1 	 0,33 mm 	 0,013

2 	 0,67 mm 	 0,025

3 	 1,00 mm 	 0,039

4 	 1,33 mm 	 0,051

5 	 1,67 mm 	 0,065

6 	 2,00 mm 	 0,0787

7 	 2,33 mm 	 0,092

8 	 2,67 mm 	 0,105

9 	 3,00 mm 	 0,1181

10 	 3,33 mm 	 0,131

11 	 3,67 mm 	 0,144

12 	 4,00 mm 	 0,1575

13 	 4,33 mm 	 0,170

14 	 4,67 mm 	 0,184

15 	 5,00 mm 	 0,1968

16 	 5,33 mm 	 0,210

17 	 5,67 mm 	 0,223

18 	 6,00 mm 	 0,2362

19 	 6,33 mm 	 0,249

20 	 6,67 mm 	 0,263

21 	 7,00 mm 	 0,2756

22 	 7,33 mm 	 0,288

23 	 7,67 mm 	 0,302

24 	 8,00 mm 	 0,315

25 	 8,33 mm 	 0,328

26 	 8,67 mm 	 0,341

27 	 9,00 mm 	 0,3543

28 	 9,33 mm 	 0,367

29 	 9,67 mm 	 0,380

30 	 10,00 mm 	 0,3937

31 	 10,23 mm 	 0,407

32 	 10,67 mm 	 0,420

34 	 11,33 mm 	 0,446

36 	 12,00 mm 	 0,4724

38 	 12,67 mm 	 0,494

40 	 13,33 mm 	 0,5199

45 	 15,00 mm 	 0,5905
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	 Umrechnungstabelle _ Arbeitskanal- und Zubehörmaße

Mindest-Arbeitskanal-Durchmesser

1,2 mm

1,6 mm

2,0 mm

2,3 mm

2,7 mm

3,0 mm

3,2 mm

3,3 mm

3,7 mm

4,0 mm

4,2 mm

4,3 mm

4,6 mm

5,0 mm

5,6 mm

Max. Durchmesser für Zubehör

	 3	 French

	 4	 French

	 5	 French

	 6	 French

	 7	 French

	 8	 French

	 8.5	 French

	 9	 French

	 10	 French

	 11	 French

	 11.5	 French

	 12	 French

	 13	 French

	 14	 French

	 15	 French
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AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen

	 1 _ Allgemeines

1)	 Unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Entgegenstehenden 
oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingun-
gen des Bestellers wird von uns ausdrücklich widersprochen, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen; insbesondere gilt 
die Entgegennahme von Lieferungen oder Leistungen als Anerkennung unserer 
Bedingungen.

2)	 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung die-
ses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

3)	 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten sowohl gegenüber einem 
Unternehmer, der bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt als auch gegenüber 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts sowie einem öffentlich rechtli-
chen Sondervermögen. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass diese Geschäftsbe-
dingungen dementsprechend auch für Krankenhäuser jedweder Rechtsform und 
niedergelassene Ärzte Gültigkeit haben.

	 2 _ Angebot

1)	 Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus diesen nichts anderes ergibt.
2)	 Bestellungen, die als Angebote im Sinne von § 145 BGB zu betrachten sind, kön-

nen von uns innerhalb von vier Wochen angenommen werden und sind solange 
bindend.

3)	 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies 
gilt insbesondere für die Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind.

4)	 Wir sind unter Berücksichtigung der Interessen des Bestellers berechtigt, ange-
messene Veränderungen an den Produkten vorzunehmen.

	 3 _ Preise und Zahlungsbedingungen

1)	 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab Lager Höchstadt“. Die Verpackung wird gesondert in Rechnung 
gestellt.

2)	 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere 
- aber nicht nur - aufgrund von Arbeits- oder Materialpreissteigerungen eintreten.

3)	 Unsere Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer. Diese wird in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen.

4)	 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
5)	 Sofern sich aus den getroffenen Vereinbarungen oder der Auftragsbestätigung 

nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne jeden Abzug mit der Bereitstellung 
zur Lieferung fällig. Wir sind berechtigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% pro 
Jahr zu fordern. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr zu ver-
langen. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, 
sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, 
uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Im Verzugsfalle sind wir darüber 
hinaus berechtigt, alle unsere Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis 
beruhen, sofort fällig zu stellen.

6)	 Der Besteller ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche 
entweder rechtskräftig festgestellt sind oder von uns unbestritten oder anerkannt 
sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit 
befugt, als seine Gegenansprüche auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen.

	 4 _ Lieferung und Lieferzeit

1)	 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Lager Höchstadt“ vereinbart.

2)	 Auf schriftlichen Wunsch des Bestellers werden wir für die Lieferung eine Trans-
portversicherung abschließen. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der Besteller.

3)	 Dem Besteller zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4)	 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Klärung aller notwendi-

gen Fragen bzgl. des jeweiligen Auftrags voraus.
5)	 Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug, so ist die Scha-

denersatzhaftung im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
6)	 Der Besteller ist berechtigt, uns eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsan-

drohung zu setzen, nachdem wir in Verzug geraten sind. Nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Nachfrist ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatz-
ansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen 
dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der 
Verletzung von Kardinalpflichten beruht. Im übrigen sind Schadenersatzansprüche 
ausgeschlossen. Die Haftungsbegrenzungen dieses Paragraphen gelten nicht, 
sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde oder wenn der Besteller 
wegen des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein In-
teresse an der Vertragserfüllung fortgefallen ist. In diesen Fällen ist jedoch unsere 
Haftung mit den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

7)	 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.

8)	 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. In diesem Fall geht auch die 
Gefahr zufälligen Untergangs oder zufälliger Verschlechterung der Kaufsache zu 
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

9)	 In Fällen höherer Gewalt und in Fällen, in denen unvorhersehbare, durch 
zumutbare Aufwendungen nicht zu überwindende Leistungshindernisse bestehen, 
verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Beginn und Ende solcher Hindernisse 
teilen wir dem Besteller unverzüglich mit. Sofern hierdurch die Lieferung um 
mehr als einen Monat verzögert wird, sind sowohl der Besteller als auch wir unter 
Ausschluss aller weiteren Ansprüche berechtigt, bezüglich der von dem Hindernis 
betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten.

	 § 5 Gewährleistung

1)	 Der Besteller hat nur dann Anspruch auf Gewährleistung berechtigt, wenn er die 
Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch uns, soweit dies nach ordnungs-
mäßigem Geschäftsgange tunlich ist, untersucht hat und uns einen auftretenden 
Mangel (sog. offensichtlicher Mangel) unverzüglich angezeigt hat. Zeigt sich 
ein solcher Mangel (sog. versteckter Mangel) später, so muss der Besteller die 
Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung des Mangels vornehmen; andernfalls 
gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Paragraph 377 
HGB findet Anwendung. Vor einer weiteren Geltendmachung der Gewährleistung 
behalten wir uns eine Prüfung der Beanstandung ausdrücklich vor. Nur von uns 
anerkannte Beanstandungen führen zu Gewährleistungsansprüchen. Den Besteller 
trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen.

2)	 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.

3)	 Sofern der Besteller seinen Untersuchungs- und Rügeverpflichtungen ordnungs-
gemäß nachgekommen ist, ist er berechtigt, uns zur Beseitigung des Mangels 
oder zur Ersatzlieferung eine angemessene Frist, mindestens 30 Tage, zu setzen. 
Bis zum Ablauf dieser Frist ist der Besteller weder zur Rückgängigmachung 
des Vertrages (Wandlung) noch zur Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) 
berechtigt.

4)	 Sofern die Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung endgültig fehlschlägt, ist der 
Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages (Wand-
lung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.
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5)	 Die Gewährleitungsfrist beträgt 1Jahr ab Ablieferung der Ware. Diese Frist ist eine 
Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, 
soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

	 6 _ Rücknahme von Produkten

medwork® nimmt Produkte unter folgenden Bedingungen zurück:

_ Ausschließlich Artikel des regulären Sortiments
_ Bis zu 30 Tage nach Rechnungsstellung
_ Ausschließlich wiederverwendbare Produkte (keine Einwegprodukte)
_ Unbeschädigte Verpackung und unbenutztes Produkt
_ Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden.
_ Defekte Produkte werden ohne Abzüge gutgeschrieben.

Die Rückgabe von einwandfreien Produkten erfolgt unter Abzug einer Gebühr 25%
Wiederaufbereitungskosten, mindestens aber 150 EUR.

	 7 _ Haftung

1a)	Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den 
nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-
schnittsschaden. Dies gilt auch bei leichtfahrlässigen Pflichverletzungen unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, unserer leitenden Angestellten. 
Bei leicht fahrlälssiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir 
gegenüber Unternehmern nicht.

1b)	Uneingeschränkt haften wir, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit von uns oder unseren leitenden Angestellten beruht, wegen Fehlens 
einer zugesicherten Eigenschaft oder wenn wir fahrlässig eine Kardinalspflicht 
oder vertragswesentliche Pflicht verletzt haben.

2)	 Soweit sich aus Ziffer 1 nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche 
des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften 
deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; 
insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögens-
schäden des Bestellers.

3)	 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.

4)	 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des 
Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei 
uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens 
des Kunden.

5)	 Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 
einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar 
ist.

	 8 _ Eigentumsvorbehalt

1)	 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlun-
gen aus dem Vertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. 
In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, 
es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach Rück-
nahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird auf 
die Verbindlichkeiten des Bestellers, abzüglich angemessener Verwertungskosten, 
angerechnet.

2)	 Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache sorgfältig zu behandeln. Auf unseren 
Wunsch hin ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten angemessen zum Neuwert 
zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, ist der 
Besteller verpflichtet, diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

3)	 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter-
zuveräußern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen (einschließlich evtl. 
Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen, unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach einer evtl. Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist. Der Besteller bleibt auch nach der Abtretung ermächtigt, diese For-
derungen einzuziehen. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon jedoch unberührt. Solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder er sonstwie 
die Zahlungen eingestellt hat, verpflichten wir uns jedoch, die Forderung nicht 
selbst einzuziehen. Auf unsere Anforderung ist der Besteller jedoch verpflichtet, 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen 
auszuhändigen und den Drittschuldnern die Abtretung mitzuteilen.

4)	 Eine eventuelle Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller 
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbei-
tung entstandene Sache gilt im übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Kaufsache.

5)	 Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden, Gegenständen 
untrennbar vermischt wird, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den übrigen vermischten Gegenständen 
zum Zeitpunkt der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, 
dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Besteller uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt 
das so entstandene Eigentum für uns.

6)	 Übersteigt der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20%, so verpflichten wir uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben. Die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten liegt bei uns.

	 9 _ Sonstiges

1)	 Erfüllungsort für die Lieferung ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlungen 
unser Geschäftssitz.

2)	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechtes finden keine Anwendung.

3)	 Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Besteller auch am Gerichtsstand seines Wohnsitzes zu 
verklagen.

4)	 Sofern durch uns Auskünfte und Beratungen gegeben werden, befreit dies den 
Besteller nicht von eigenen Prüfungspflichten. Dies gilt insbesondere für Aus-
künfte über Eignung und Anwendung der Produkte für bestimmte Verfahren und 
Zwecke.

5)	 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so beeinflusst dies die 
Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht. Die Parteien werden für die unwirksame 
Bestimmung eine neue Bestimmung vereinbaren, die rechtlich und wirtschaftlich 
dem bei Vertragsschluss Gewünschten entspricht.

6)	 Aufgrund einer Änderung der Rechtslage oder der anderweitigen Gegebenheiten 
erforderliche Änderung und / oder Anpassung dieser AGB kann der Verwender 
vornehmen. Erfolgte Änderungen und / oder Anpassungen sind dem Kunden 
mitzuteilen, der der Änderung und / oder Anpassung widersprechen oder sein Ein-
verständnis erklären kann. Schweigen des Kunden auf die Bedingungsänderung / 
-anpassung gilt als Einverständnis.




